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Beschluss:

1. Der Einreichung eines Zuwendungsantrages mit dem Ziel, eine anteilige (90 %) Förderung 
von ca. 1,7 Mio. € aus dem Bundesförderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den 
Klimawandel“ beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung zu erhalten, wird zugestimmt.

2. Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel (zuwendungsfähige Gesamtaus-
gaben) in Höhe von 1,9 Mio. € einschließlich des städtischen Eigenanteils (10 %) in Höhe 
von bis zu 200.000 € unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Förderbescheides zur 
Pflanzung von ca. 1 055 Bäumen und der Anlage von 7,5 Hektar Kurzumtriebsplantagen und 
die zusätzliche Veranschlagung dieser Mittel im Teilhaushalt des Fachbereiches Stadtgrün 
und Sport im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 als Voraussetzung für eine Antragstel-
lung wird im Vorgriff auf den Haushaltsbeschluss 2022 beschlossen.

Sachverhalt:

In den Jahren 2018 und 2019 sind aufgrund einer langanhaltenden Trockenheit in Verbin-
dung mit sehr hohen Temperaturen über 1 000 Bäume im Stadtgebiet Braunschweigs abge-
storben und mussten entfernt werden. Mit dem Absterben der Bäume sind die bekannten 
Wohlfahrtswirkungen für die Stadtbevölkerung sowie die stadtklimatischen und ökologischen 
Funktionen verloren gegangen. 

Über die Möglichkeiten, einen Ersatz dieser gravierenden Baumsubstanzverluste herbeizu-
führen, wurde sowohl im Grünflächenausschuss als auch im Rat der Stadt mehrfach disku-
tiert.

Am 18.02.2020 wurde durch Beschluss des Rates (Drucksache 19-12323-02 „Baumnach-
pflanzungen im Braunschweiger Stadtgebiet“) die Verwaltung u. a. beauftragt, ein Konzept 
für den Ersatz verloren gegangener Bäume und dessen Finanzierung zu entwickeln und dar-
über hinaus für dessen Umsetzung sämtliche zur Verfügung stehenden zukünftigen Förder-
töpfe auszuschöpfen. 

Der Fachbereich Stadtgrün und Sport hat diesem Beschluss folgend kontinuierlich die Ver-
fügbarkeit geeigneter Förderprogramme des Bundes und des Landes Niedersachsen in den 
Blick genommen, im Februar 2021 ein interessantes Bundesförderprogramm identifiziert 
(Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel) und am 12.03.2021 beim Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR) eine Projektskizze eingereicht, in der die Nachpflanzung von 1 055 durch Tro-
ckenheit verloren gegangener Bäume sowie als weitere Klimaschutzmaßnahme die Anlage 



von 7,5 Hektar Kurzumtriebsplantagen beschrieben wurden. Die für die Umsetzung kalkulier-
ten Haushaltsmittel wurden in der Projektskizze mit insgesamt 2.120.812,50 € angegeben. 
Da die Höhe der Förderquote 90 % beträgt, beliefen sich die beantragten Bundesmittel auf 
1.908.731,25 €.

Am 01.07.2021 erfolgte die Mitteilung durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in seiner Sitzung am 
09.06.2021 die Aufnahme des genannten Braunschweiger Förderprojektes in das Bundes-
programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ beschlossen hat.

Der Haushaltsausschuss hat für dieses Projekt eine Fördersumme von bis zu 1.700.000,00 € 
in Aussicht gestellt. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben des Projektes würden sich 
dementsprechend auf rund 1,9 Mio. € belaufen, der städtische Anteil entsprechend auf rund 
200.000 €. 

Woraus sich die Differenz zu den in der Projektskizze kalkulierten Werten ergibt, ist derzeit 
noch nicht bekannt.

Die weitere Verfahrensweise sieht vor, dass die ausgewählten Kommunen einen entspre-
chenden Zuwendungsantrag für die Förderung ihres Projektes beim BBR stellen. Darüber 
hinaus ist im Zusammenhang mit der Antragsstellung die Vorlage eines entsprechenden 
Stadt- oder Gemeinderatsbeschlusses notwendig, um die Bereitstellung des kommunalen 
Eigenanteils nachzuweisen. Da die erste Ratssitzung nach der Sommerpause erst im Ok-
tober stattfindet, ist nach Auffassung der Verwaltung eine gewisse Eilbedürftigkeit geboten, 
sodass eine Vorberatung durch den Grünflächenausschuss nicht mehr erfolgen kann, wenn 
ein Ratsbeschluss noch im Juli herbeizuführen ist, um dann zügig das Antragsverfahren, für 
das der Beschluss die Grundlage bildet, durchführen zu können.

Das Merkblatt zur Projektförderung „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel
Energie- und Klimafonds“ sowie die eingereichte Projektskizze sind dieser Beschlussvorlage 
als Anlage beigefügt. 

Der Förderzeitraum des Projektes läuft regulär über die Jahre 2021 bis 2024, wobei die Ver-
waltung davon ausgeht, dass aufgrund der noch folgenden weiteren Verfahrensschritte so-
wie des nach Erhalt des positiven Förderbescheids notwendigerweise einzuleitenden Verga-
beverfahrens im Haushaltsjahr 2021 keine Mittel benötigt werden und die ersten Umset-
zungsschritte im Frühjahr 2022 erfolgen würden. Da im Teilhaushalt des Fachbereiches 
Stadtgrün und Sport bisher keine Mittel für die Beseitigung der Trockenschäden im Baumbe-
stand aus den Jahren 2018 und 2019 zur Verfügung stehen, sind die erforderlichen Ge-
samtmittel in Höhe von 1,9 Mio. € einschließlich des städtischen Eigenanteiles von ca. 
200.000 € zusätzlich dort zu veranschlagen, wenn das Förderprojekt umgesetzt werden soll. 
Die anteilige (90 %) haushaltsneutrale Refinanzierung des Projektes ist durch die Verein-
nahmung von Bundesfördermitteln, einen positiven Förderbescheid vorausgesetzt, gewähr-
leistet.

Zusätzliche Personalkosten zur Umsetzung des Förderprojektes entstehen nicht. Die Umset-
zung wird sichergestellt durch Bestandsbeschäftigte des Fachbereiches Stadtgrün und 
Sport, die ohnehin mit der Umsetzung der Konzepte zur Kompensation der durch die Haus-
haltskonsolidierung bei der Grünpflege in den Ortsteilen sowie der Beseitigung der Sturm-
schäden entstandenen Baumverluste betraut sind. 

Herlitschke

Anlage/n:
Merkblatt Projektförderung
Projektskizze der Stadt Braunschweig „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“!
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Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 

Energie- und Klimafonds 

 

Projektförderung 

– Merkblatt – 

 

Mit dem Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ sollen konzeptio-

nelle und investive Projekte mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO2-Minderung) und Klimaan-

passung, mit hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit ho-

hem Innovationspotenzial gefördert werden.  

Förderfähig sind vegetabile und bauliche Investitionen sowie investitionsvorbereitende, begleitende 

und konzeptionelle Maßnahmen in urbanen Grün- und Freiräumen, die die grünblaue Infrastruktur in 

ihrer Vitalität und Funktionsvielfalt erhalten und weiterentwickeln. Die Investitionen sollen einen Bei-

trag zur CO2-Minderung und/oder zur Verbesserung des Klimas in urbanen Räumen leisten. Die öf-

fentliche Zugänglichkeit ist daneben eine wesentliche Voraussetzung. 

Die Bewilligung und Verausgabung von Fördermitteln an ausgewählte Projektkommunen erfolgt auf 

Grundlage der §§ 23 und 44 BHO. Daneben sind insbesondere die Baufachlichen Ergänzungsbestim-

mungen (ZBau), die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Gebietskörperschaften (ANBest-Gk), die 

Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau) sowie das für öffentliche Auftraggeber geltende 

Vergaberecht zu beachten. 

 

Verfahrensablauf 

Das Antragsverfahren ist in zwei Phasen untergliedert:  1. Phase – Einreichung der Projektskizze1 und 

Auswahl der Förderprojekte; 2. Phase (nur für ausgewählte Projektkommunen) – Beantragung der 

Bundesförderung in Form einer Projektzuwendung nach Maßgabe der §§ 23, 44 BHO sowie der zuge-

hörigen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO). Die beiden Phasen werden im folgenden Absatz näher 

erläutert. 

 

Einreichung von Projektskizzen – 1.Phase 

In der 1. Phase sind Projektskizzen mit Anlage von aussagekräftigem Bildmaterial bis zum 15. März 

2021 online (als word-Dokument und pdf-Datei) an das BBSR klima-raeume@bbr.bund.de einzu-

reichen. Als Antragsteller sind grundsätzlich nur Städte und Gemeinden zugelassen; in begründeten 

                                                           
1 Der Begriff Projektskizze steht nicht für den Detaillierungsgrad des Projektantrages, sondern er bezieht sich 
auf die Begrifflichkeit des Online Antrages. 
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Einzelfällen können ausnahmsweise auch Gemeindeverbände (Samt-/Verbandsgemeinden) als An-

tragsteller zugelassen werden. Die online übermittelte Projektskizze ist dem Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR) unverändert, ausgedruckt und unterschrieben (ggf. mit ergänzen-

den Unterlagen) bis zum 19. März 2021 (Datum Poststempel) zuzuleiten.  

 

Bitte beachten Sie, dass bei gemeinsamen Projekten mehrerer Kommunen eine Kommune die Feder-

führung übernimmt.  

 

Beantragung einer Projektzuwendung für ausgewählte Projekte - 2. Phase 

Die durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ausgewählten Förderkommunen wer-

den zu Beginn der 2. Phase durch das BBSR aufgefordert, einen entsprechenden Zuwendungsantrag 

für die Förderung ihres Projektes zu stellen. Das weitere Antragsverfahren orientiert sich in seinem 

Ablauf an den in der Richtlinie für Zuwendungsbaumaßnahmen (RZBau2) benannten Verfahrens-

schritten. Hiernach ist ein Koordinierungsgespräch zwischen Kommune, BBSR, Bundesbauverwaltung 

und ggf. weiteren Projektbeteiligten vorgesehen. Das Koordinierungsgespräch ist Bestandteil des An-

tragsverfahrens und dient der Qualifizierung der Antragsunterlagen. Es findet in der Regel in der 

Kommune vor Ort statt und ist durch diese entsprechend vorzubereiten (Einladung, Ortsbegehung 

etc.).  

 

Im Anschluss an das Koordinierungsgespräch ist der Zuwendungsantrag zunächst im Entwurf digital 

beim BBSR einzureichen und mit diesem abzustimmen (Formblatt „Anhang 1“ der RZBau ist nicht zu 

verwenden, ein entsprechendes Formular wird separat durch das BBSR bereitgestellt). In Absprache 

mit dem BBSR kann der Antrag durch die Kommune finalisiert und schriftlich eingereicht werden. Der 

Zuwendungsantrag umfasst grundsätzlich das Antragsformular, den Ausgaben- und Finanzierungs-

plan, den Ablauf- und Zeitplan sowie die entsprechenden Nachweise über die Gesamtfinanzierung, 

d.h. des kommunalen Finanzierungsanteils und ggf. der Finanzierungsanteile weiterer Mittelgeber.  

 

Bei der Förderung von baulichen Maßnahmen ist eine baufachliche Beratung und Prüfung der ge-

planten Baumaßnahme nach RZBau vorgesehen. Der Zuwendungsgeber behält sich vor, Hinweise aus 

dem Ergebnis der baufachlichen Prüfung als Auflage in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen. In 

diesem Zusammenhang sind entsprechende Bauunterlagen gem. RZBau durch die Kommune zur Prü-

fung bei der Bundesbauverwaltung einzureichen. Der Umfang der hierfür notwendigen Unterlagen 

(Kostenaufstellung, Planungsunterlagen, Gutachten etc.) wird auf Grundlage der Ergebnisse des Ko-

ordinierungsgesprächs projektspezifisch festgelegt. Die baufachliche Prüfung kann in jedem Fall erst 

nach Vorliegen entsprechender Planungsunterlagen erfolgen.  

 

Die Erteilung des Zuwendungsbescheides erfolgt durch das BBSR auf Grundlage der Unterlagen des 

Zuwendungsantrages sowie ggf. des baufachlichen Prüfungsergebnisses der Bauverwaltung. Im Ein-

zelfall kann ein Zuwendungsbescheid vorbehaltlich des Ergebnisses der baufachlichen Prüfung erteilt 

werden. Wenn ein prüffähiger Zuwendungsantrag (inkl. notwendiger Unterlagen und Nachweise) 

vorliegt und keine grundlegenden Bedenken gegen die Förderung des Projektes erkennbar sind. Bau-

liche Maßnahmen können grundsätzlich erst nach einer positiven baufachlichen Stellungnahme 

durchgeführt werden, die entsprechenden Mittel bleiben bis dahin gesperrt. 

 

                                                           
2 Die RZBau kann unter folgendem Link bezogen werden: https://fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RZBau/ 
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Stadt- oder Gemeinderatsbeschluss 

Nach Auswahl der Projekte ist im Rahmen der Antragsstellung die Vorlage eines entsprechenden 

Stadt- oder Gemeinderatsbeschlusses notwendig, um die Bereitstellung des kommunalen Eigenan-

teils nachzuweisen. Bei Stadtstaaten kann ein anderes Organ für die Beschlussfassung zuständig sein.  

Bei Projekten mehrerer Kommunen ist der geforderte Stadt- oder Gemeinderatsbeschluss von der 

federführenden Kommune beizubringen. 

 

Komplementärfinanzierung 

Projekte im Rahmen des Förderprogramms müssen von den betreffenden Kommunen bzw. den Ei-

gentümern mitfinanziert werden. Sowohl Ausgaben wie auch Finanzierung sind in der Rubrik „Ge-

samtfinanzierung“ in der Projektskizze darzulegen. Hierbei sind folgende Punkte zu beachten: 

 Die Kosten der einzelnen Maßnahmen sind ausschließlich für die jeweiligen Förderjahre 

(2021 bis 2024) anzugeben. 

 Grundsätzlich ist zwischen Projektkosten und den von Bund und Kommune zu tragenden 

Kosten zu differenzieren. Die Projektkosten errechnen sich aus der Summe aller Kosten, die 

zur Umsetzung der beantragten und klar abgrenzbaren Maßnahmen notwendig sind (inkl. 

Finanzierungen Dritter).  

 Der Eigenanteil der Kommunen beträgt grundsätzlich 10% der Kosten, die nicht durch Dritte 

getragen werden.  

 

Machbarkeit 

 

Bitte beachten Sie, dass die Bundesmittel dieses Programms nicht für den Erwerb von bundeseigenen 

Liegenschaften oder Maßnahmen an Bundeseigentum eingesetzt werden können. Sollte die Umset-

zung des Projekts vom Erwerb von (Bundes-)Liegenschaften abhängen oder mit ihm in Zusammen-

hang stehen, ist mit Vorlage der Projektskizze nachzuweisen, dass der Grundstückskaufvertrag zeit-

nah abgeschlossen wird und die Machbarkeit des Projekts innerhalb des Förderzeitraums gewährleis-

tet ist.  

 

Im Rahmen der Projektskizze sind die Abstimmungen mit Dritten sowie die Klärung technischer und 

rechtlicher Rahmenbedingungen (insbesondere die finanzielle Beteiligung privater Dritter als Letzt-

empfänger sowie EU-Beihilferecht) darzulegen und zu erläutern, um die Machbarkeit des Projekts 

bewerten zu können. 
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Zeitplanung des Verfahrens 

15. Januar 2021 Veröffentlichung des Projektaufrufs 2021 

auf der Internetseite des BBSR www.bbsr.bund.de/klima-raeume 

 

ab 15. Januar 2021 Anforderung des Formulars für die Projektskizze unter klima-

raeume@bbr.bund.de möglich 

 

15. März 2021 Fristende zur Einreichung der Projektskizze per Mail an: klima-

raeume@bbr.bund.de 

 

19. März 2021 Fristende zur Einreichung der schriftlichen Projektskizzen in unver-

änderter, gedruckter und unterschriebener Form (Datum Poststem-

pel) beim BBSR, Referat I 7, Deichmanns Aue 31-37, 53179 Bonn. 

 

März-April 2021 Sichtung und Vorprüfung der Förderanträge durch das BBSR  

 

ab Mai 2021 Beratung und Entscheidung im Haushaltsausschuss des Deutschen 

Bundestages über die Förderprojekte und die Förderhöhe 

 

Ende Juni 2021 Versand der Zu- und Absagen an die Kommunen  

 

anschließend Aufforderung der ausgewählten Kommunen durch das BBSR zur Er-

stellung eines Zuwendungsantrages  

 

anschließend Durchführung von Koordinierungsgesprächen bei den ausgewählten 

Kommunen vor Ort / baufachliche Beratung und Prüfung nach RZBau 

/ Festlegung der notwendigen Unterlagen / Erstellung der Planungs-

unterlagen / Qualifizierung und Erstellung der Zuwendungsanträge 

 

anschließend Eingang der Zuwendungsanträge inkl. aller notwendigen Unterlagen 

beim BBSR. Für die Prüfung baulicher Maßnahmen nach RZBau sind 

mind. 6 Wochen vorzusehen. Je nach Stand des Projektes kann die 

baufachliche Prüfung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. In 

diesem Fall kann der Zuwendungsbescheid im Einzelfall vorbehaltlich 

der Ergebnisse der baufachlichen Prüfung erteilt werden. 

 

anschließend Erteilung entsprechender Förderbescheide durch das BBSR 

http://www.bbsr.bund.de/klima-raeume
mailto:klima-raeume@bbr.bund.de
mailto:klima-raeume@bbr.bund.de
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